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 Veröffentlicht am 02.05.1957

Norm

DSt 1872 §53 Z3

Rechtssatz

Nur derjenige kann Beschwerde gegen einen Ablassungsbeschluß erheben, der durch ein Disziplinarvergehen der

Berufspflichtenverletzung in seinen Rechten beeinträchtigt erscheint.
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Beisatz: Bejaht für Vater als gesetzlichen Vertreter seines minderjährigen Kindes für das er den Vertreter gewählt

hat und bezahlen muß. (T1)
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Beisatz: Dies gilt jedoch nur innerhalb der in § 47 Abs 3 DSt bestimmten Grenzen. (T2)
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Entscheidungstext OGH 08.07.1974 Bkd 13/74

Beisatz: Bei einem als Verletzung von Ehre und Ansehen des Standes zu qualifizierenden Disziplinarvergehen

steht das Beschwerderecht nur dem Beschuldigten und dem Kammeranwalt zu. (T3)
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Veröff: AnwBl 1976,454
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Beisatz: Verneint für eine GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer, wenn die Anzeige vom Geschäftsführer

im eigenen Namen erstattet wurde. (T4)
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Veröff: Diese Beeinträchtigung muß im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung (nach) gegeben sein. (T5)
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Beisatz: Hiebei kommt es nicht darauf an, ob sich der Beschwerdeführer subjektiv in seinen Rechten

beeinträchtigt erachtet, sondern ob er, objektiv gesehen, tatsächlich in seinen Rechten beeinträchtigt wurde. (T6)
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Beisatz: Vorausgesetzt, daß ihm im gegenständlichen Disziplinarverfahren Parteistellung zukommt und ihm

demgemäß der Ablassungsbeschluß zugestellt worden ist (§§ 40 Abs 2, 54 Abs 1 DSt). (T7)
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Beisatz: Im Falle der Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht kann immer nur der in seinen Rechten

beeinträchtigt sein, welcher dem Anwalt etwas anvertraut hat, nie aber ein Dritter. (T8)
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